
13.09.2019
Drucksache 6/7730Thüringer LandTag

6. Wahlperiode

Druck: Thüringer Landtag, 8. Oktober 2019

Wahlanfechtungen und Wahlprüfungen zu den Ergebnissen der Kommunalwahlen 
am 26. Mai 2019

Die Kleine Anfrage 3940 vom 17. Juni 2019 hat folgenden Wortlaut:

Nach § 31 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) kann jeder Wahlberechtigte binnen zwei Wochen 
nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses (Anfechtungsfrist) die Feststellung des Wahl
ergebnisses durch schriftliche Erklärung mit Begründung bei der Rechtsaufsichtsbehörde wegen Verletzung 
der Bestimmungen dieses Gesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung (Wahlvorschriften) anfechten.

Die Rechtsaufsichtsbehörden können nach § 32 ThürKWG auch nach Ablauf der Anfechtungsfrist von Amts 
wegen prüfen, ob die Wahlvorschriften bei Vorbereitung und Durchführung der Wahlen eingehalten wor
den sind (Wahlprüfung).

Ich frage die Landesregierung:

1. In welchen Gemeinden gab es zu den Gemeinderatswahlen am 26. Mai 2019 Wahlanfechtungen mit 
welchen Begründungen (bitte Einzelaufstellung)?

2. In welchen Gemeinden gab es zu den Gemeinderatswahlen am 26. Mai 2019 Wahlprüfungen durch die 
zuständige Rechtsaufsichtsbehörde und mit welchen Begründungen (bitte Einzelaufstellung)?

3. In welchen Landkreisen gab es zu den Kreistagswahlen am 26. Mai 2019 Wahlanfechtungen mit wel
chen Begründungen (bitte Einzelaufstellung)?

4. In welchen Landkreisen gab es zu den Kreistagswahlen am 26. Mai 2019 Wahlprüfungen durch die zu
ständige Rechtsaufsichtsbehörde und mit welchen Begründungen (bitte Einzelaufstellung)?

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage namens der Lan desre
gierung mit Schreiben vom 11. September 2019 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Es wird auf Anlage 1 verwiesen.

Zu 2.:
Es wird auf Anlage 2 verwiesen. 

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales
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Zu 3.:
Im Landkreis SchmalkaldenMeiningen gab es eine Wahlanfechtung mit der Begründung, es existierten kei
ne gültigen Wahlgesetze.

Zu 4.:
In keinem Landkreis wurden Wahlprüfungen nach den Kreistagswahlen eingeleitet.

Maier 
Minister
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